
! Nöthige Erirmerung.
Das Ankommen der Posten kann wegen einfallenden schlechten
i WegeS und anderer Hindernisse auf eine Stunde nicht be-
! stimmt werden.
Die zu reconunandirenden Briefe müssen von z bis 6 Uhr Nach;
- mittag aufgegeben werden. Feder Aufgeber hat oben den
" Aufgabsort , hernach den Nahmen , Charakter , das

Haus -Nr . , Ort und Land genau auf die Rückseite des Brie¬
fes anzumerken.

i Die Briefe an ordinäre^ Posttagen werden bis halb 9 , an
Hauptpssttagen aber, als Mittwoch und Samstag , nur biss

! Uhr Abends angenom '.n-n.
Das mehrere ist bey dein Oberhof - Postamt zu erfragen^
i Das k. k. Oberhof - Postamt leistet laut Patent äcia . r.
Junius 1786 , für die mit Geld , Bancozetteln und Obligati¬
onen beschwerte Briefe mit der reitenden Post keine Gewähr¬
leistung , sondern die Versendung geschieht auf Jedermanns
eigene Gefahr . Dahingegen schrankte sich der k. k. Postwagen
vermöge Nachricht ääo . 15. Ocwber 1786 dahin ein :

r . Bey der Auf - und Abgabe dergleichen Schreiben ist al¬
les dasjenige zu beobachten, was vorher in Ansehung derselben

?bey den k. k. Postämtern nach dem Patente vom 19. März
1776 beobachtet werden müßte.

2. Der Aufgeber eines solchen Schreibens auf den Postwa¬
gen hat denjenigen , an welchen dasselbe lautet , mit der vor¬
hergehendenBricfposi von der Aufgabe zu verständigen.

z . Wer also Gold , Pretiosen oder beschwerte Schreiben,
binnen acht Tagen von dem Eintreffen des Postwagens nicht
an sich bringt , hat bey etwa erfolgendem Verlust an daS Aera-
rium keine Fo'derung zu machen.

4 . Eine höhere Taxe als jene für loco Meilen ist niemahlS
zu fordern , wenn auch das beschwerte Schreiben durch mehr
als 120 Meilen liefe.

5. Die Taxe muß bey der Aufgabe bis zu»1 Orte, »wohin
der Brief lautet , ausgemcssen , und in der Karte angemerket
werden : dem Aufgeber aber fleht frey , die Gebühr sammr dem
einfachen Briefporto für das Begleitungsschreiben , entweder
bey der Auf - oder bey der Abgabe entrichten zu lassen.

6. Von beschwerten Schreiben Hingegen, welche in fremde
Lande gehen , ist die für reden Betrag ausgefctzte höchste Ge¬
bühr ohne Unterschied der Entfernung gleich bey der Aufgabe
für die Beförderung bis an die Gränze abzunehmen.

7. Die Gebühren für die Recepissen sind folgende:

Bey der Aufgabe.
Für ein beschwertes Schreiben - -

Bey der Abgabe.
Für den Meldzettel mit ELnrechnung der

Briefrrägergtbühr - - -
Für das R .cepisse - -- - -

4 kr

s kc
4 kr,
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über den Cours - er Banco -Zettel , nach welchem die Zahlungen zu Folge des Pa-
ragraphs i3 und i^ des Patents vom so . Hornung iLn zu leisten sind:
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